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Erklärungen nach § 618 RVO - BSG-Urteil vom 13.11.1990               
- 1 RA 5/90 
 
Abgabe der übereinstimmenden Erklärung beim Tode des Ehegatten vor   
Ablauf der Erklärungsfrist (Art. 2 § 17a AnVNG = § 618 RVO);         
hier: BSG-Urteil vom 13.11.1990 - 1 RA 5/90 - die                    
      Parallelentscheidung des BSG vom 13.11.1990 - 1 RA 55/88 -     
      ist hier nicht abgedruckt -                                    
Das BSG hat mit Urteil vom 13.11.1990 - 1 RA 5/90 - folgendes        
entschieden:                                                         
Leitsatz:                                                            
Die Erklärung zugunsten der Fortgeltung des bisherigen               
Hinterbliebenenrentenrechts (Art. 2 § 18 Abs. 3 ArVNG = Art. 2       
§ 17a AnVNG) konnte der überlebende Ehegatte bis zum 31.12.1988      
allein abgeben, wenn der andere Ehegatte innerhalb der bis zu        
diesem Tage laufenden Dreijahresfrist verstorben war und bis zu      
seinem Tode eine entsprechende (übereinstimmende) Erklärung nicht    
oder nicht wirksam abgegeben hatte.                                  
 

 

 


